
Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich

Fachberatung

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0028/2019
öffentlich

Jugendhilfeausschuss 27.02.2019 Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Unbefristete Anerkennung des Elternvereins "Frohsinn" e. V., als
Träger der Kindertagesstätte "Glückspilz", Reuterstraße 237, 51467
Bergisch Gladbach

Beschlussvorschlag:

Der Entfristung der Anerkennung nach 875 SGB VIII des Elternvereins „FrohSinn“ e. V. als
Träger der Kindertagesstätte „Glückspilz*, Reuterstraße 237, 51467 Bergisch Gladbach, wird
zugestimmt.



Sachdarstellung / Begründung:

Die Vorlage aus der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 22.09.2016 ist beigefügt. Die
dort erwähnten Unterlagen (Vereinsregisterauszug und die Gemeinnützigkeitserklärung)
liegen zwischenzeitlich vor. Da der Verein am 18.05.2016 erst neu gegründet wurde und mit
der Trägerschaft über die Kindertagesstätte „Glückspilz“ erstmals Aufgaben der Jugendhilfe
wahrnahm, wurde die Anerkennung zunächst befristet bis zum 31.12.2018 ausgesprochen.

Zwischenzeitlich hat sich der Elternverein „FrohSinn“ e. V. als verlässlicher Partner der

Jugendhilfe in der verantwortungsvollen Ausübung seiner Tätigkeit als Träger der
Kindertagesstätte „Glückspilz“ gezeigt und es gibt keine Anhaltspunkte dafür, die unbefristete
Anerkennung zu verwehren.

Verbindung zur strategischen Zielsetzung
9

9.2 Familienfreundliches Profil

9.3 Bedarfsgerechte Zahl von

Handlungsfeld: Kindertagesstättenplätzen

Mittelfristiges Ziel: Erhalt der Kindertagesstätten

Jährliches Haushaltsziel:

06.560 Kinder in Tagesbetreuung
Produktgruppe/ Produkt: 06.560.1 Kindertagesstätten

Keine finanziellen Auswirkungen

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre

2. Finanzrechnung
Investiti berhalbder festgesetzt

a laufendes Jahr Gesamt
Vermögensplan

Einzahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlung aus

Investitionstätigkeit 0€ 0€
Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Budget enthalten ja
nein


